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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
advokIT Hinweisgebersystem 
(AGB-Hinweisgebersystem) 

 
1. Geltungsbereich 

1.1. Wir, das sind advokIT Rechtsanwälte (Weiß-
mann & Partner Rechtsanwälte mbB, Koperni-
kusstr. 24, 10245 Berlin) und die advokIT Da-
tenschutz (Weißmann Datenschutz GmbH , 
Schirmerstr. 30, 50823 Köln) (nachfolgend ge-
meinsam „wir“ genannt), bieten das advokIT 
Hinweisgebersystem als kombinierte Leistung 
aus anwaltlicher Beratung und technischer 
Plattform an. Vertragspartner für alle Leistun-
gen aus diesem Vertrag ist dabei die Weiß-
mann & Partner Rechtsanwälte mbB (nachfol-
gend „Kanzlei“ genannt), welche ausschließ-
lich die anwaltliche Prüfung der über die Platt-
form eingehenden Meldungen („Hinweise“) 
übernimmt. Die Weißmann Datenschutz 
GmbH (nachfolgend auch „Weißmann Daten-
schutz GmbH“ genannt) ist hingegen für die 
Bereitstellung, den technischen Betrieb sowie 
die Verwaltung der Hinweisgeberplattform 
verantwortlich. 

1.2. Für unsere Leistungen gegenüber Ihnen als 
Auftraggeber (nachfolgend „Sie“ oder „Auf-
traggeber“ genannt) gelten diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung. Änderungen werden Ihnen in 
Textform mitgeteilt und gelten als vereinbart, 
wenn Sie ihnen nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang widersprechen.  

1.3. Abweichende Bedingungen Ihrerseits erken-
nen wir selbst durch Leistungserbringung nicht 
an, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung aus-
drücklich zu. Individuelle Vereinbarungen, die 
von diesen AGB abweichen, haben Vorrang vor 
diesen AGB, sofern wir sie schriftlich verein-
bart haben. 

1.4. Unsere Angebote unter diesen AGB richten 
sich ausschließlich an Geschäftskunden, auch 
wenn dies nicht nochmals ausdrücklich ver-
merkt ist. Verbraucher im Sinne des § 13 BGB 
ist jede natürliche Person, die ein Rechtsge-
schäft zu einem Zweck abschließt, der über-
wiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerech-
net werden kann. Unternehmer im Sinne des § 
14 BGB ist eine natürliche oder juristische Per-
son oder eine rechtsfähige Personengesell-
schaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts 
in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstän-
digen beruflichen Tätigkeit handelt. 

2. Vertragsgegenstand 

2.1. Gegenstand des Vertrags ist die Nutzung einer 
webbasierten Hinweisgeberplattform sowie 
die anwaltliche Überprüfung der darüber ein-
gehenden Hinweise. Im Rahmen dieses Ver-
trags erbringt die Kanzlei advokIT die juristi-
sche Prüfung und Bearbeitung der eingehen-
den Hinweise, während die Weißmann Daten-
schutz GmbH für die Bereitstellung, den tech-
nischen Betrieb und die Verwaltung der Hin-
weisgeberplattform verantwortlich ist.  

2.2. Jedes Paket beinhaltet verschiedene Leistun-
gen und Funktionen: 

 Basis-Paket: Umfasst Kernfunktionen und 
-leistungen, einschließlich der Benennung 
zur Vertrauensperson und Nennung des 
Auftraggebers auf unserer Domain 
https://sicher-hinweisen.de/.  

 Premium: Beinhaltet alle Leistungen des 
Basis-Pakets und bietet erweiterte Funkti-
onen, darunter eine eigene Domain an-
statt der allgemeinen Domain des Basis-
Pakets. 

 Enterprise: Bietet erweiterte Systemver-
waltungs- und Individualisierungsoptio-
nen. Es enthält nicht alle Leistungen des 
Basis- oder Premium-Pakets.  

2.3. Die genauen Leistungen, Funktionen und spe-
zifischen Vorteile der jeweiligen Pakete sind 
detailliert im Angebot beschrieben.  

2.4. Die Weißmann Datenschutz GmbH erbringt im 
Rahmen des Hinweisgebersystems keine an-
waltlichen Beratungsleistungen und nimmt 
insbesondere keine inhaltliche Prüfung der 
eingehenden Hinweise vor. Diese juristische 
Prüfung und Bewertung erfolgt ausschließlich 
durch die Rechtsanwält:innen der Kanzlei ad-
vokIT, um die Einhaltung der gesetzlichen 
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Vorgaben (insbesondere des Rechtsdienstleis-
tungsgesetzes) sicherzustellen.  

2.5. Es wird klargestellt, dass die anwaltlichen Leis-
tungen einerseits und die technischen Platt-
form-Leistungen andererseits zwei getrennte 
Leistungsbereiche darstellen. Soweit rechtlich 
oder steuerlich erforderlich, können diese 
Leistungsbestandteile auch gesondert ausge-
wiesen und abgerechnet werden, ohne dass 
hierdurch der einheitliche Vertragsgegenstand 
berührt wird.  

3. Leistungsdurchführung 

3.1. Die technische Plattform wird von der Weiß-
mann Datenschutz GmbH bereitgestellt und 
betrieben. Diese tritt insoweit als Dienstleister 
der Kanzlei auf und steht Ihnen als Ansprech-
partner für technische Belange zur Verfügung. 
Die Weißmann Datenschutz GmbH übernimmt 
keinerlei rechtliche Beratung oder inhaltliche 
Bearbeitung der Hinweise.  

3.2. Wir verpflichten uns, für den Fall der Benen-
nung als Vertrauensanwalt, im Rahmen des 
Hinweisgeber-Managements,  

 unmittelbar auf eingehende Hinweise zu 
reagieren;  

 zu prüfen, ob der gemeldete Verstoß in 
den sachlichen Anwendungsbereich des 
Hinweisgeberschutzgesetz fällt;  

 die Einordnung der Risiko-Stufe und Wei-
terleitung der hier zum zweiten Mal ano-
nymisierten bzw. verfremdeten Nachricht 
an eine:n vordefinierten Ansprechpart-
ner:in in Ihrer Organisation;  

 der Prüfung auf Stichhaltigkeit der einge-
gangenen Meldung; sowie  

 ggf. Ersuchen an die hinweisgebende Per-
son erforderlichenfalls weitere Informati-
onen zu erteilen.  

3.3. Als Vertrauenspersonen treffen wir die Folge-
maßnahmen, in Rücksprache mit Ihnen, na-
mentlich  

 führen wir internen Untersuchungen in 
Zusammenarbeit mit der jeweiligen Orga-
nisationseinheit durch und kontaktieren 

betroffene Personen und Arbeitseinhei-
ten; 

 verweisen ggfs. die hinweisgebende Per-
son an andere zuständige Stellen; 

 schließen wir das Verfahren aus Mangel 
an Beweisen oder aus anderen Gründen 
ab; oder 

 geben das Verfahren zwecks weiterer Un-
tersuchungen ab, z.B. an eine zuständige 
Behörde. 

4. Vertrauenspersonen  

4.1. Wir sind frei in der Wahl der Personen, die wir 
zur Leistungserbringung einsetzen. Wir stellen 
sicher, dass die eingesetzten Personen für die 
Leistungserbringung ausreichend qualifiziert 
sind. Die Personen unterliegen unabhängig 
vom Ort der Leistungserbringung nicht der 
Aufsicht und den Weisungen des Auftragge-
bers und treten in kein Arbeitsverhältnis zu 
Ihnen. 

4.2. Wir sind berechtigt, zur Leistungserbringung 
auch Dritte, z.B. Wirtschaftsprüfer:innen oder 
approbierten psychologischen Psychothera-
peut:innen, einzusetzen. Dabei werden wir 
diese Dritten nur nach sorgfältiger Auswahl 
und nach Verpflichtung zur Vertraulichkeit ein-
setzen, soweit sie nicht ohnehin gesetzlich zur 
Vertraulichkeit verpflichtet sind. 

4.3. Unabhängig davon können Sie jederzeit wei-
tere Personen zur Bearbeitung eines Hinwei-
ses hinzuziehen. 

4.4. Selbst wenn wir nicht als Ihre Vertrauensan-
wälte benannt sind, können Sie uns dennoch 
beauftragen, beratend tätig zu werden, insbe-
sondere im Zusammenhang mit Hinweisen aus 
dem Hinweisgebersystem. Auf Anfrage behal-
ten wir uns vor, Zugriff auf das Hinweisgeber-
system zu nehmen, um die gewünschte bera-
tende Dienstleistung zu erbringen. Die Vergü-
tung unserer Beratungsleistungen erfolgt nach 
den in Abschnitt 7.4. genannten Stundensät-
zen, es sei denn, es wurde im Einzelfall eine ab-
weichende Vergütung vereinbart. 

5. Integration approbierter psychologischer 
Psychotherapeut:innen 



    
 

 
AGB Hinweisgebersystem V.1.9 Stand 28.02.2025 Seite 3 von 5 
 

5.1. Optional besteht die Möglichkeit, die Expertise 
einer approbierten psychologischen Psycho-
therapeut:in als Anlauf- und Beratungsstelle 
für Hinweisgebende und Betroffene in An-
spruch zu nehmen. Dies wird durch einen zwi-
schen uns und der approbierten psychologi-
schen Psychotherapeut:in geschlossenen Ko-
operationsvertrag ermöglicht. 

5.2. Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbei-
tern haben die Möglichkeit, diese zusätzliche 
Dienstleistung für einen monatlichen Beitrag 
von 100,- EUR in Anspruch zu nehmen. In die-
ser Gebühr inbegriffen ist eine jährliche Schu-
lung im Umfang von ca. 1,5 Stunden zu wech-
selnden Themen. 

5.3. Für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbei-
tern beträgt der monatliche Beitrag 300,- EUR. 
Dies beinhaltet zwei Schulungen im Jahresver-
lauf. 

5.4. Vor der Durchführung der Workshops werden 
die Bedürfnisse und Anliegen des Auftragge-
bers abgefragt. Dennoch erfolgt die Festle-
gung der konkreten Inhalte und Themen-
schwerpunkte freiverantwortlich durch die ap-
probierte psychologische Psychotherapeut:in, 
um eine bestmögliche Expertise sicherzustel-
len. 

5.5. Die Hinzuziehung der approbierten psycholo-
gischen Psychotherapeut:innen und die dar-
aus resultierenden monatlichen Kosten treten 
nur in Kraft, wenn dies ausdrücklich im jewei-
ligen Angebot angenommen und von uns an-
schließend nochmals bestätigt wird. Es ist zu 
beachten, dass die approbierten psychologi-
schen Psychotherapeut:innen nur eine be-
grenzte Anzahl an Mandanten betreuen kön-
nen. Daher prüfen wir bei Interesse zunächst 
die verfügbaren Kapazitäten 

5.6. Es wird klargestellt, dass die in dieser Ziffer ge-
nannten Kosten ausschließlich für die Bereit-
stellung der approbierten psychologischen 
Psychotherapeut:in als Anlauf- und Beratungs-
stelle sowie für die Durchführung der Schulun-
gen anfallen. Jegliche individuelle Beratung 
oder weiterführende Dienstleistungen durch 
die approbierte psychologische 

Psychotherapeut:inwerden gemäß Ziffer 7.2 
zeitbasiert und separat vergütet. 

6. Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 

6.1. Sie haben diejenigen Mitwirkungsleistungen 
zu erbringen, die zur vertragsgemäßen Leis-
tungserbringung durch uns erforderlich und 
üblich sind. 

6.2. Stellen wir fest, dass uns Informationen feh-
len, teilen wir Ihnen diese in Textform mit ei-
ner angemessenen Frist unter Angabe der 
maßgeblichen Rahmenbedingungen mit.  

6.3. Sofern und soweit Sie die von Ihnen geschul-
deten Leistungen nicht, nicht rechtzeitig oder 
nicht wie vereinbart erbringen und dies Aus-
wirkungen auf unsere Leistungserbringung 
hat, sind wir von der Erbringung der betroffe-
nen Leistungen befreit. 

7. Vergütung und Zahlungsbedingungen 

7.1. Die Vergütung für unsere vertraglichen Leis-
tungen richtet sich nach unserem jeweiligen 
Angebot oder einer gesonderten Vereinba-
rung mit Ihnen. Bei Fehlen einer solchen Ver-
einbarung erfolgt die Abrechnung nach Auf-
wand zu den uns bekannten und auf Anfrage 
mitteilbaren Tages- bzw. Stundensätzen. 

7.2. Für beratende Tätigkeiten im Rahmen unserer 
Dienstleistungen als Rechtsanwält:innen oder 
andere Expert:innen aus unserem Netzwerk 
gelten folgende Sätz: 

 Für die Beratung vereinbaren wir eine 
zeitbezogene Vergütung in Höhe von 
275,- EUR pro Stunde. Für ein gemeinnüt-
ziges Mandat (e.V. oder gGmbH) bieten 
wir die Vergütung zum reduzierten Tarif 
von 225,- EUR an. 

 Für Bestandsmandate, die bis zum 
31.12.2024 begründet wurden, gelten die 
bisherigen Stundensätze weiter: 
 Für die Beratung eine zeitbezogene Ver-
gütung in Höhe von 250,- EUR pro Stunde, 
für gemeinnützige Mandate (e.V. oder 
gGmbH) ein reduzierter Tarif von 185,- 
EUR. 
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 Der Zeitaufwand wird in Intervallen von 
sechs Minuten (= 0,1 h) abgerechnet. An-
gebrochene Intervalle zählen voll. Dar-
über hinaus wird nicht aufgerundet. 

 Externe Auslagen, wie Telefonkosten 
oder Fotokopien, werden nicht in Rech-
nung gestellt. Sonstige verauslagte Kos-
ten werden nach tatsächlichem Anfall be-
rechnet. 

7.3. Zahlungen sind nach ordnungsgemäßer Rech-
nungsstellung fällig. Alle Preise verstehen sich 
netto zuzüglich der jeweils geltenden gesetzli-
chen Umsatzsteuer. 

7.4. Soweit nicht anders vereinbart, können Rech-
nungen in elektronischer Form per E-Mail ver-
sandt oder online zum Download bereitge-
stellt werden. 

7.5. Ihnen ist bekannt, dass die vereinbarte Vergü-
tung die gesetzlichen Gebühren und Auslagen 
übersteigen kann und dass im Falle einer Er-
stattungspflicht durch Dritte nur die gesetzli-
chen Gebühren und Auslagen erstattet wer-
den. Die verbleibende Differenz ist von Ihnen 
zu tragen. 

7.6. Die in diesem Vertragsverhältnis erbrachten 
Leistungen – insbesondere die anwaltliche 
Prüfung von Hinweisen einerseits und die 
technische Plattformbereitstellung anderer-
seits – gelten als getrennte Leistungen. Ent-
sprechend können diese Leistungen bei der 
Rechnungsstellung in getrennten Posten aus-
gewiesen oder auf getrennte Rechnungen ver-
teilt werden, soweit dies zur Klarstellung oder 
aus steuerlichen Gründen erforderlich ist. 
Hierdurch wird das einheitliche Vertragsver-
hältnis nicht berührt; alle Zahlungen sind an 
uns bzw. an von uns benannte Stellen gemäß 
Rechnung zu leisten. 

8. Laufzeit 

Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von zwei 
Jahren. Nach Ablauf dieser zwei Jahre verlän-
gert sich der Vertrag automatisch jeweils um 
ein weiteres Jahr, sofern er nicht von einer der 
Vertragsparteien mit einer Frist von drei Mo-
naten zum Ende des jeweiligen Vertragsjahres 

gekündigt wird. Für die Kündigung ist die Text-
form (z.B. E-Mail) ausreichend. 

9. Verfügbarkeit der Webseite  

9.1. Die webbasierte Plattform für das Hinweisge-
bersystem wird von der Weißmann Daten-
schutz GmbH bereitgestellt.  

9.2. Die webbasierte Plattform besteht aus Hard- 
und Softwarekomponenten, deren einzelne 
Bestandteile ständig miteinander interagieren 
und die gleichzeitig einer ständigen Anpassung 
durch Weiterentwicklungen, veränderte ge-
setzliche Anforderungen oder Sicherheitsup-
dates unterliegen. Wir werden sämtliche An-
passungen an den Hard- und Softwarekompo-
nenten im Rahmen der bestehenden techni-
schen und betrieblichen Möglichkeiten sorg-
fältig vornehmen, können aber eine ununter-
brochene Verfügbarkeit der Plattform nicht 
zusichern. Wir sichern eine Verfügbarkeit der 
Plattform von 98 % im Jahresmittel zu. 

9.3. Technische Fragen oder Support-Anliegen zur 
Plattform sind an die Weißmann Datenschutz 
GmbH zu richten (Kontaktinformationen siehe 
Impressum). 

10. Haftung 

10.1. Wir haben eine Berufshaftpflichtversicherung 
mit einer Deckungssumme für Vermögens-
schäden aus diesem Beratungsvertrag von 1 
Mio. EUR je Einzelfall mit einer Jahreshöchst-
leistung von 2 Mio. EUR abgeschlossen. Wir 
sind verpflichtet, die Versicherung mindestens 
in dieser Höhe für die Dauer dieses Vertrags-
verhältnisses aufrechtzuerhalten.  

10.2. Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen ver-
traglicher und außervertraglicher Haftung bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maß-
gabe der gesetzlichen Bestimmungen auf 
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen. 

10.3. In sonstigen Fällen haften wir – so weit in Abs. 
2 nicht abweichend geregelt – nur bei Verlet-
zung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen 
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(sogenannte Kardinalpflicht), und zwar be-
schränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren 
und typischen Schadens. In allen übrigen Fäl-
len ist unsere Haftung vorbehaltlich der Rege-
lung in Abs. 2 ausgeschlossen. 

10.4. Unsere Haftung für Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit und nach dem Produkthaftungsge-
setz bleibt von den vorstehenden Haftungsbe-
schränkungen und -ausschlüssen unberührt. 

10.5. Soweit unsere Haftung nach den vorstehen-
den Regelungen ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung unserer Organe sowie für unsere Er-
füllungsgehilfen und sonstigen Beauftragten. 
Insbesondere stellt die Weißmann Daten-
schutz GmbH als technischer Betreiber der 
Plattform einen Erfüllungsgehilfen der Kanzlei 
dar; etwaige Haftungsbeschränkungen zu-
gunsten der Kanzlei gelten in gleichem Umfang 
auch zugunsten der Weißmann Datenschutz 
GmbH.   

11. Vertraulichkeit 

11.1. Über die Existenz dieses Mandats müssen Sie 
öffentlich informieren, insbesondere gegen-
über Ihren Mitarbeitenden. Ebenso müssen 
wir über unsere Plattform Ihre Organisation 
nennen, damit Hinweise eingehen können. 

11.2. Über Inhalt dieses Mandats reden wir nur mit 
den Beteiligten, einschließlich zur Leistungser-
bringung hinzugezogener und zur Vertraulich-
keit verpflichteter Dritter. 

12. Datenschutz 

12.1. Wir versichern, im Rahmen unserer Leistungs-
erbringung, einschließlich unseres Hinweisge-
bersystems, die anwendbaren datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen zu beachten. 

12.2. Im Rahmen unserer Tätigkeit agieren wir nicht 
als Auftragsverarbeiter im Sinne der DS-GVO, 
sondern als eigenständig Verantwortliche. 
Dies bedeutet insbesondere, dass bei der Inan-
spruchnahme bestimmter fachlicher Leistun-
gen und bei der Verarbeitung (einschließlich 
Übermittlung) personenbezogener Daten 

stets eine entsprechende Rechtsgrundlage ge-
mäß Art. 6 DS-GVO vorliegt. 

12.3. Da wir als eigenständig Verantwortliche agie-
ren und keine Auftragsverarbeitung im Sinne 
der DS-GVO vorliegt, ist der Abschluss einer 
zusätzlichen Auftragsverarbeitungsvereinba-
rung (AVV) nicht erforderlich. 

13. Änderung der AGB 

Wir behalten uns vor, die AGB im Fall von Dau-
erschuldverträgen jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft zu ändern. Im Fall von Änderun-
gen, teilen wir die geänderten AGB in Textform 
mit, so dass Sie zwei Wochen Zeit haben, den 
Änderung zu widersprechen. Im Fall eines Wi-
derspruchs gelten die bisher bestehenden 
AGB fort. Widersprechen Sie den geänderten 
Bedingungen nicht innerhalb der Frist, gelten 
sie als angenommen. 

14. Schlussbestimmungen 

14.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

14.2. Gerichtstand und Erfüllungsort ist Berlin, 
Deutschland, wenn Sie Kaufmann, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen sind. 

 

 


